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I/A  ÄUßERUNGEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

I/A 1: Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Hinweis: Es ist nur die erste Seite der Präsentation der Bürgerbeteiligung abgebildet. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1) Zu „Einbindung City C, Herr Stadelbacher“: 

Kenntnisnahme. Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans umfasst parallel zur 
Aufstellung der Bebauungspläne V 36/I und Nr. 243/I die für eine Umnutzung vorgesehenen 
Flächen des Postgeländes sowie direkt angrenzender Flächen. Parallel zur Aufstellung der 
Bebauungspläne, welcher das Ziel verfolgen das bislang mindergenutzte Areal in unmittelbarer 
Nähe des Bahnhofs Leverkusen-Mitte städtebaulich aufzuwerten, wird eine Änderung des 
Flächennutzungsplans notwendig, da die bisher auf dem Postgelände und seiner direkten 
Umgebung Flächendarstellungen nicht mehr den zukünftigen Festsetzungen der 
Bebauungspläne entsprechen. Die Entwicklung des Postgeländes ist von den Planungen der City 
C separiert zu betrachten. Die Planungen der City C sind daher nicht Gegenstand der 
vorliegenden 21. FNP-Änderung. Gleichwohl werden die möglichen Auswirkungen einer 
Wiederbelebung der City C bereits im Rahmen des Verkehrsgutachtens zu o.g. 
Bebauungsplänen mit betrachtet. 

Zu 2) Zu „Situation Bahnhof Leverkusen-Mitte und Einbindung in die Planung“, Herr 
Stadelbacher“: 

Kenntnisnahme. Der behindertengerechte Ausbau des Bahnhofs ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden FNP-Änderung und kann in der Ausführungsplanung des Bahnhofsneubaus 
berücksichtigt werden. 

Zu 3) Zu „Platzbedarf Mobilitätskonzept, Frau Wiese“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nur das parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. Im 
Rahmen des Bebauungsplans Nr. 243/I sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I, 
welcher die vorgezogene Entwicklung eines Teilbereichs des vorgenannten Bebauungsplans 
zum Ziel hat, ist die Umsetzung eines Mobilitätskonzepts mit Reduktion des individuellen PKW-
Aufkommens zentraler Bestandteil des Bebauungskonzepts.  

Zu 4) Zu „Wohnen im Plangebiet, Herr Urbschat“: 

Kenntnisnahme. Es wurde geprüft, ob allgemeines Wohnen im Plangebiet möglich ist. 
Insbesondere aufgrund der Lärmsituation ist dies jedoch nicht der Fall. Auf das Plangebiet wirken 
bereits im Bestand diverse Lärmquellen, wie beispielsweise der CHEMPARK, die Bahnstrecke 
sowie die B8 ein, die zu hohen Lärmpegelwerten führen. Zudem entstehen durch die neu 
geplanten Nutzungen weitere Lärmeinwirkungen. Insgesamt ist es wirtschaftlich nicht möglich, 
gesunde Wohnverhältnisse zu schaffen. Allgemeine Wohnnutzungen sind daher im Plangebiet 
nicht vorgesehen.  

Zu 5) Zu „Luft und Klima, Herr Urbschat“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. Durch die 
City C ist die Durchlüftungssituation im Plangebiet bereits im Bestand erheblich beeinträchtigt. 
Auch im Scoping wurden seitens der Behörden sowie der Träger öffentlicher Belange 
diesbezüglich keine weiteren Untersuchungen für erforderlich erachtet. 
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Zu 6) Zu „Nutzung regenerativer Energien im Plangebiet, Herr Urbschat“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. 

Zu 7) Zu „Barrierefreiheit, Herr Ott“: 

Kenntnisnahme. Der Einwand ist nicht Gegenstand der vorliegenden FNP-Änderung. 

Zu 8) Zu „Bürobedarf in Leverkusen, Herr Appel“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. 

Zu 9) Zu „Knotenpunkt an B8, Herr Mues“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. Der im 
Parallelverfahren in Aufstellung befindliche Bebauungsplan V 36/1 umfasst die Errichtung eines 
Knotenpunkts an der B8 sowie den Bau einer Querstraße (Planstraße). 

Zu 10) Zu „Auswirkungen B-Plan-Aufstellung auf Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL)“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. Durch die 
Aufstellung der Bebauungspläne inklusive der Änderung des Flächennutzungsplans sind keine 
Auswirkungen auf die Bestandsnutzungen zu erwarten. 

Zu 11) Zu „Bahnunterführung, Frau Sauerteig“: 

Kenntnisnahme. Die beschriebenen Problempunkte sind nicht Gegenstand der vorliegenden 
Planung. 

Zu 12) Zu Beitrag zu Wohnungen und Angsträumen, Frau           :  

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. 

Zu 13) Zu „Architektur, Frau Siegfried“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. 

Zu 14) Zu „Stellplätze, Frau Siegfried“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. Zum 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan V 36/1 wurde ein Mobilitätskonzept in enger 
Abstimmung mit der Verkehrsuntersuchung erstellt und die Reduktion des Stellplatzschlüssels 
bei der Berechnung hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen berücksichtigt. 

Zu 15) Zu „Umsetzung der Planung, Frau Siegfried“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. 



   21. Änderung des Flächennutzungsplans „Postgelände Leverkusen-Wiesdorf“  
 

Seite 17 

Zu 16) Zu „Geltungsbereich des Bebauungsplanes, Herr Hetzelt“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr.  243/I. 

Zu 17) Zu „Radverkehr, Herr Hetzelt“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. Zum 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan V 36/1 wurde ein Mobilitätskonzept erstellt. 

Zu 18) Zu „Bahnausbau, Herr Urbschat“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 

Zu 19) Zu „Einbezug privater Grundstücke, Herr Urbschat“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. 
Grundstücke von Privatpersonen befinden sich nicht im Geltungsbereich der 21. FNP-Änderung. 

Zu 20) Zu „Zeitplan, Frau Wiese“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I. 

Planungsrecht zum Bebauungsplan V 36/1 soll im Jahr 2023 vorliegen, hieran schließen sich 
dann in mehreren Bauabschnitten die Bauarbeiten an. Entgegen der im Rahmen der frühzeitigen 
Bürgerinformationsveranstaltung benannten Bauzeit beläuft sich die voraussichtliche Bauzeit 
nicht auf 5 Jahre, sondern gestaltet sich wie folgt: Gemäß den Vereinbarungen im 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I soll nach dessen 
Rechtskraft und der Nutzungsaufgabe der Deutschen Post AG innerhalb von 12 Monaten der 
Bauantrag für ein Gebäude eingereicht werden. Insgesamt verpflichtet sich die Vorhabenträgerin 
dazu, sämtliche Gebäude in mehreren Bauabschnitten innerhalb von etwa 10 Jahren nach 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und Wegzug der Deutschen Post AG 
fertigzustellen. 

Zu 21) Zu „Seveso und Anbindung Chempark, Herr Dierkes“: 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft die parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren V 36/I und Nr. 243/I. Die 
Planung ist nach dem Ergebnis des Seveso-Gutachtens zum Bebauungsplan V 36/I mit dem 
CHEMPARK verträglich. 

Zu 22) Zu „Grundstück Manforter Straße 30, Herr Ott“: 

Kenntnisnahme. Der Einwand ist nicht Gegenstand des vorliegenden FNP-Änderungsverfahrens. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 2: 3(1)_Äußerung_Öffentlichkeit_01_21_Änd_FNP – Schreiben vom 06.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Äußerung zur frühzeitigen Einbindung wird gefolgt.  

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass allgemeine Wohnnutzungen durch die Planung 
nicht mehr vorgesehen sind und die geplanten Beherbergungsbetriebe im Plangebiet des in 
Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I untergebracht werden.  

Dem Hinweis auf die mögliche Schutzbedürftigkeit von Beherbergungsbetrieben und 
Büronutzungen wird dahingehend gefolgt, dass zu allen geplanten Nutzungen ein Seveso-
Gutachten auf Ebene des Bebauungsplans mit räumlichen Umgriff des Geltungsbereichs des 
parallel zum Verfahren der 21. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführten 
Bebauungspläne V 36/I und Nr. 243/I erstellt wurde. Dieses geht nicht über den Inhalt des 
gesamtstädtischen Seveso-II-Konzeptes hinaus, sondern baut darauf auf. 

Im Bebauungsplan V 36/I erfolgt die Festsetzung technisch-baulicher Schutzmaßnahmen. Die 
festgesetzten technisch-baulichen Schutzmaßnahmen werden durch objektbezogene Seveso-
Schutzkonzepte in den nachfolgenden Baugenehmigungen hinsichtlich der jeweiligen Nutzung 
konkretisiert. 

Entsprechende Schutzmaßnahmen sind zudem im Rahmen des Bebauungsplan Nr. 243/I zu 
berücksichtigen.  

Zu 2): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass sich das Lärmgutachten, welches zum parallel in 
Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 36/I erstellt wurde, mit allen 
bestehenden Lärmbelastungen in der Umgebung des Plangebiets befasst. Hierunter zählen 
neben dem Verkehrslärm (Straße und Schiene) auch die Lärmvorbelastungen durch Industrie- 
und Gewerbebetriebe in der Umgebung des Plangebiets. Aus den ermittelten Lärmpegeln werden 
geeignete Maßnahmen zur Realisierung der im Plangebiet angestrebten Nutzungsformen 
abgeleitet. Allgemeine Wohnnutzungen sind durch die Planung nicht mehr vorgesehen.  

Zu 3): 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass die vorhandenen Belastungen des Leverkusener 
Verkehrsnetzes im Bereich des Ludwig-Erhard-Platzes und des Europarings bekannt sind und in 
der Verkehrsuntersuchung zum parallel zum Verfahren der 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans durchgeführten Bebauungsplanverfahren berücksichtigt wurden. Die 
Verkehrsuntersuchung betrachtet neben der Bestandssituation auch die geplanten 
Entwicklungen im Rahmen des parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahrens und führt einen 
Nachweis über die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte in der Plangebietsumgebung. Weitere 
abzusehende planerische Entwicklungen in der Umgebung des Plangebiets wurden im 
Verkehrsgutachten ebenfalls berücksichtigt. Durch das bestehende Postverteilungszentrum und 
die damit verbundenen Verkehre der Postlieferwagen und Post-LKW ist bereits im Bestand eine 
Belastung der plangebietsnahen Verkehrswege vorhanden, welche im Fall der Planrealisierung 
vollständig entfallen wird. Für das im Plangebiet vorgesehene Nutzungskonzept wurde ein 
Mobilitätskonzept erstellt, um das MIV-Aufkommen zu reduzieren. 
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Durch die vorliegende Planung wird die Anbindung des Bahnhofes Leverkusen-Mitte an den 
CHEMPARK für Fahrradfahrer verbessert.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung zur frühzeitigen Einbindung wird gefolgt. 

Der Äußerung wird dahingehend gefolgt, dass allgemeine Wohnnutzungen durch die Planung 
nicht mehr vorgesehen sind und die geplanten Beherbergungsbetriebe im nördlichen Teil des 
Plangebiets des parallel zum Verfahren der 21. Änderung des Flächennutzungsplans 
durchgeführten vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 36/I untergebracht werden. Ein Seveso-
Gutachten wurde zu den Bebauungspläne Nr. 243/I und V 36/I erstellt.  

Der Äußerung wird hinsichtlich der Erstellung eines Lärmgutachtens sowie der Betrachtung der 
vorhandenen Verkehrsbelastungen in der Verkehrsuntersuchung gefolgt.  

Hinsichtlich der Anbindung des Bahnhofes Leverkusen-Mitte an den CHEMPARK wird der 
Äußerung dahingehend gefolgt, dass im parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren die 
Anbindung für Radfahrer durch die Planung verbessert wird. 
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I/B  ÄUßERUNGEN IM RAHMEN DER FRÜHZEITIGEN BETEILIGUNG DER 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Behörden und Träger öffentlicher Belange 
eine zustimmende Äußerung oder die Mitteilung, dass keine Betroffenheit besteht, übersandt 
haben. 

Diese Äußerungen werden nachfolgend nicht dargestellt, da kein Erfordernis zu einer Abwägung 
und Beschlussfassung besteht. 

Einwender  Schreiben vom 

Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH 

Dönhoffstraße 39 

51373 Leverkusen 

12.11.2019 

Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland e. V. 

Geschäftsstelle Bergisch Gladbach 

Altenberger-Dom-Str. 200 

51467 Bergisch Gladbach 

12.11.2019 

Unitymedia NRW GmbH,  

Postfach 10 20 28,  

34020 Kassel 

27.11.2019 

Vodafone GmbH 

Ferdinand-Braun-Platz 1 

40549 Düsseldorf 

19.11.2019 

Ericsson Service GmbH 

Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

28.11.2019 

Amprion GmbH  

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund  

08.11.2019 

GASCADE Gastransport GmbH 

Fachbereich GNL 

Kölnische Straße 108-112 

34119 Kassel 

12.11.2019 

Rheinische Netzgesellschaft mbH 

Parkgürtel 26 

50823 Köln  

14.11.2019 



   21. Änderung des Flächennutzungsplans „Postgelände Leverkusen-Wiesdorf“  
 

Seite 24 

WSW Energie & Wasser AG 

Bromberger Str. 39-41  

42281 Wuppertal  

26.11.2019 

Evonik Technology & Infrastruktur GmbH 

Paul-Baumann-Straße 1 

45772 Marl 

06.11.2019 

Nahverkehr Rheinland GmbH 

Glockengasse 37 - 39 

50667 Köln 

13.11.2019 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Ref. Infra I 3 

Am Fontänengraben 200, 

53123 Bonn 

13.11.2019 

Stadt Köln 

Stadtplanungsamt 

Willy-Brandt-Platz 2 

50679 Köln 

04.12.2019 

Landrat des Rhein. Berg. Kreises 

Amt für Planung u. Landschaftsschutz 

Am Rübezahlwald 7 

51469 Bergisch Gladbach 

04.12.2019 

Stadtverwaltung Burscheid 

Planungsamt 

Postfach 14 20 

51390 Burscheid 

11.11.2019 

Stadtverwaltung Monheim am Rhein 

Stadtplanung und Bauaufsicht 

Postfach 10 06 61 

40770 Monheim am Rhein 

14.11.2019 
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I/B 1: Deutsche Telekom Technik GmbH – Schreiben vom 06.11.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Die Stellungnahme betrifft nicht den Regelungsinhalt der 21. 
Flächennutzungsplanänderung und wird im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan V 36/I berücksichtigt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2: Deutsche Telekom Technik GmbH – Schreiben vom 14.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Der Anregung wird hinsichtlich der vorgeschlagenen Gebietsdarstellung nicht gefolgt. Das 
Plangebiet wird in der 21. FNP-Änderung als eingeschränktes Gewerbegebiet dargestellt.  

Mit der Darstellung eines eingeschränkten Gewerbegebietes ist von einem verträglichen 
Nebeneinander der bestehenden und geplanten Nutzungen auszugehen.  

Zu 2): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nicht die 21. FNP-Änderung. Die Änderung der 
Flächendarstellung wirkt sich nicht auf die bestehenden Telekommunikationsleitungen der 
Deutschen Telekom aus. Der Umgang mit den bestehenden Telekommunikationslinien der 
Deutschen Telekom wurde im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
geregelt. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Eine Verlegung der 
Telekommunikationsleitungen wurde zwischen der Vorhabenträgerin und der Deutschen 
Telekom abgestimmt. 

Zu 3): 

Kenntnisnahme. Durch die vorliegende Änderung des FNP werden der Bestand und der Betrieb 
der Telekommunikationslinien weiterhin gewährleistet. 

Zu 4): 

Kenntnisnahme. Durch die vorliegende Änderung des FNP werden keine Baumpflanzungen 
geplant. 

Zu 5): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nicht die 21. FNP-Änderung. 

Zu 6): 

Kenntnisnahme. Die Äußerung betrifft nicht die 21. FNP-Änderung. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung zur Gebietsdarstellung wird nicht gefolgt. Der Anregung zur Berücksichtigung der 
Lärmemissionen in der schalltechnischen Untersuchung wird gefolgt. Die restlichen Äußerungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 3: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen – Schreiben vom 07.11.2019 

1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 – Schreiben vom 06.12.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Der Äußerung wird auf Ebene der in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne 
V 36/I und Nr. 243/I dahingehend gefolgt, dass ein Seveso-Gutachten einschließlich 
Risikobetrachtung durch den TÜV Rheinland erstellt wurde. 

Zu 2): 

Kenntnisnahme. 

Zu 3): 

Kenntnisnahme. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Äußerungen wird hinsichtlich der Erstellung eines Seveso-Gutachtens auf Ebene der in 
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne V 36/I und Nr. 243/I gefolgt. Die restlichen Äußerungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 5: Bezirksregierung Köln – Dezernat 25 – Schreiben vom 21.11.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

Zu 1): 

Kenntnisnahme. Der Ausbau der Gleisanlage im Rahmen der Umsetzung des Rhein-Ruhr-
Express (RRX) ist bekannt. Die Errichtung eines neuen Gleises westlich an die bestehende 
Gleisanlage ist bekannt. Die 21. FNP-Änderung bleibt hiervon unberührt. Im Rahmen des parallel 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans werden die Vorgaben durch die Planfeststellung zum 
Rhein-Ruhr-Express (RRX) berücksichtigt.  

Zu 2): 

Kenntnisnahme. Die Deutsche Bahn AG sowie der Nahverkehr Rheinland wurden im Verfahren 
beteiligt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 


